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RÖNTGENSCHUTZKLEIDUNG

Gefahr unerkannter Läsionen
Röntgenschürzen aus Ersatzpolymeren sind mechanisch und thermisch  
empfindlich, so dass bereits nach zweijährigem Gebrauch Risse unterschiedlicher 
Art auftreten können.

R öntgenschutzkleidung muss 
komplexe Anforderungen er-

füllen (1). Die wünschenswerten 
Eigenschaften sind derzeit aller-
dings noch nicht erreicht – obwohl 
mit Inkrafttreten der national gülti-
gen DIN 6857–1 (2) nichtnorm -
konforme Schürzen in Deutschland 
nicht mehr ausgeliefert werden soll-
ten. Es gibt jedoch nach wie vor 

Hersteller, die sich mit Hinweis auf 
die noch nicht geänderte (zurzeit in 
Arbeit befindliche) europäische Re-
gelung nicht an diese Norm halten, 
obwohl sie in der Prüfrichtlinie (3) 
genannt wird und damit rechtsver-
bindlich ist. 

Dies zeigt auch eine Untersu-
chung einer Spezialklinik, die im 
Rahmen der Qualitätssicherung ihre 
200 Röntgenschürzen durchleuchtet 
hat: Man fand Risse und Löcher be-
reits nach ein bis zwei Jahren Trage-
zeit, obwohl die Schürzen bestim-
mungsgemäß getragen und nach Ge-
brauch stets sachgerecht aufgehängt 
worden waren. 

Nebenbei: Die Angabe in der Ge-
brauchsanleitung „Röntgenschürzen 
nicht falten“ stimmt nachdenklich, 
werden neue Schürzen vom Herstel-
ler doch gefaltet angeliefert.

Zudem muss es einem Untersu-
cher möglich sein, sich zwischen-
durch mit Schürze hinsetzen zu 
 dürfen; und schließlich gibt es im 
Gürtel- und Schulterbereich immer 
 Falten. Wenn die Schäden in so kur-
zer Zeit entstehen, hilft auch das 
jährlich vorgeschriebene Durchleuch-
ten nicht. Übrigens: Das medizini-
sche Fachpersonal besitzt nicht die 

Sachkunde für Materialprüfungen 
gemäß Röntgenverordnung und darf 
diese nicht selbst durchführen.

Vorschriften sehen keine  
mechanische Prüfung vor
Die EU Richtlinie 89/686/EWG mit 
den Anhängen I bis V (4) bestimmt 
zusammen mit der Herstellungsnorm 
EN 61331–3 (5), unter welchen 
 Bedingungen eine Schutzschürze 
als persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) zugelassen wird. Hier steht 
unter anderen: Die PSA muss „eine 
ausreichende Festigkeit gegen die 
unter den voraussehbaren Einsatz-
bedingungen üblichen Fremdeinwir-
kungen aufweisen“. Die Benannten 
Stellen (notified bodies) sehen man-
gels konkreter Prüfvorschriften der-
zeit jedoch keine Veranlassung, die 
Schutzkleidung bei der CE-Zulas-

sung auf mechanische Festigkeit zu 
prüfen. Die Verantwortung dafür 
wird derzeit mehr oder weniger auf 
den Anwender abgewälzt: Er muss 
die Intaktheit der Schutzausrüstung 
gewährleisten. Hierzu wäre folglich 
ein Materialprüfinstitut zu bemü-
hen, das im Fall obiger Klinik regel-
mäßig 200 Schürzen überprüft. In-
folge fehlender konkreter Vorgaben 

für ein Qualitätssicherungssystem 
mogeln sich manche Hersteller an 
der Verpflichtung vorbei, ein lang-
zeitstabiles Material auf den Markt 
zu bringen.

Blei- und Blei-Composite-Schür-
zen auf Naturkautschukbasis sind 
häufig seit 15 Jahren im Einsatz und 
immer noch gebrauchstüchtig. Da-
gegen sind manche Schürzen aus 
 Ersatzpolymeren mechanisch und 
thermisch wesentlich empfindlicher. 
Bereits nach zwei Jahren sind bei 
bestimmten Fabrikaten Ausrisse im 
Nahtbereich, Haar- und Flächenrisse 
wie auch durchgängige Reibungs-
schäden von der Größe mehrerer Eu-
rostücke feststellbar (Abbildungen). 
Schon das Drücken mit der Finger-
kuppe führt bei einem Material 
 zur dauerhaften Schwächung. Die 
Schwachstelle ist damit für den Be-
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ginn von Rissen prädestiniert. Man-
che Schürzen dulden auch keinen 
Kontakt zu einer Wärmequelle 
(Heizkörper).

In der Mehrzahl der Fälle führen 
lokale Defekte an Schürzen nicht zu 
einer Überdosis auf dem Filmdosi-
meter und bleiben daher unerkannt. 
Allerdings können Löcher oder 
Schwachstellen, die sich naturgemäß 
immer an der gleichen Stelle befin-
den, zu einer Erhöhung der Organ-
dosis bis zu mehreren zehn Millisie-
vert pro Jahr führen. Da sich der 
 Untersucher normalerweise bewegt, 
kommt es im Alltag meist zu einer 
Richtungsmittelung, so dass deter-
ministische Organschäden aufgrund 
hoher lokaler Strahlenbelastung im 
Regelfall ausgeschlossen werden 
können. 

Dieser Umstand ändert jedoch 
nichts daran, dass der Betreiber ge-
mäß Röntgenverordnung den Be-
schäftigten gegenüber verpflichtet 
ist, stets intakte Schutzkleidung nach 
dem „Stand der Technik“ bereitzu-
stellen (§ 15 Röntgenverordnung). 

Ein künftiges Qualitätssiche-
rungssystem müsste von Schutz-
kleidung bestimmte Mindestanfor-
derungen hinsichtlich Festigkeit 
und Langzeitstabilität verlangen. 
Dazu gehören zum Beispiel Reiß-
festigkeit, Weiterreißfestigkeit, Ab-
riebfestigkeit, Stichausrissfestigkeit 
und so weiter. Vor allem müsste eine 
künstliche Alterung vorgeschrieben 
werden, denn die Weichmacher ver-
dampfen häufig, und das Material 
verändert schon dadurch rasch 
 seine Eigenschaften. Eine Herstel-
lerverpflichtung, dass diese stan-
dardisierten Laborwerte in den 
 Begleitpapieren angegeben werden 
 müssen, wäre dringend erforderlich. 

Europaweit gibt es derzeit keine 
harmonisierte Norm, die solches 
 fordert. Die Bauartprüfungen an 
Schutzschürzen werden von den be-
nannten Zulassungsstellen im Regel-
fall weitgehend formal abgehandelt. 
Es genügt die Angabe eines Produkt-
verfallsdatums sowie von Prüfvor-
schriften in der Gebrauchsanleitung, 
ob sie nun realistisch sind oder nicht.

Im Zuge mehrerer Stichproben 
aus verschiedenen OP-Einrichtun-
gen wurden in eigenen Untersu-
chungen zahlreiche (auch pathoge-

ne) Keime auf der Röntgenschutz-
kleidung nachgewiesen. In der Regel 
werden die Schürzen in bestimmten 
Zeitabständen lediglich der Flä-
chendesinfektion unterzogen. Man-
che Hersteller schließen Desinfekti-
onsmittel auch definitiv aus. Konta-
minierte Schürzen können daher 
Zugang zu Operationssälen finden. 
Deshalb wäre zusätzlich zu obigen 
Materialeigenschaften auch die Auf-
bereitung durch fachgerechte Reini-
gung, Desinfektion und Sterilisation 
entweder im EO-Gas-Sterilisator 
oder im Autoklaven zu fordern. 

Ein Qualitätssicherungssystem 
ist überfällig
Die Überzüge der Schürzen sind 
meist nicht barrieredicht, so dass 
Keime unter anderem über Sekrete 
zum Innenmaterial vordringen kön-
nen, das dann zum kontaminierten 
„Langzeitspender“ wird. 

Fazit: Wie man erkennen kann, 
muss Röntgenschutzkleidung kom-
plexe Anforderungen erfüllen. Die 

ANGINA PECTORIS

Allopurinol  
lindert Ischämie

D as Gichtmittel Allopurinol, 
das seit vier Jahrzehnten zur 

Behandlung der Hyperurikämie 
eingesetzt wird, wirkt auch bei der 
stabilen Angina pectoris. In einer 
randomisierten Studie im „Lancet“ 
(2010: doi: 10.1016/S0140–6736 
(10)60391–1) verlängerte der Wirk-
stoff, der das Enzym Xanthinoxida-
se hemmt und dadurch den Abbau 
von Purin zu Harnsäure unterbin-
det, die Zeit bis zum Auftreten von 
Ischämiezeichen. Ob dies an dem 
Verbrauch von Sauerstoff durch die 
Oxidase liegt, wie Allan Struthers 
von der Universität Dundee (Groß-
britannien) vermutet, oder ob es ein 
noch nicht bekannter Wirkmecha-
nismus ist, bleibt dahingestellt.

Die kleine Studie an 65 Patienten 
mit einer angiographisch dokumen-
tierten koronaren Herzkrankheit 
zeigt, dass das Gichtmittel auch bei 

der stabilen Angina wirkt. Allopuri-
nol erhöhte die Zeit bis zum Auf -
treten einer ST-Streckensenkung 
im Belastungs-EKG von 232 auf 
298 Sekunden. Das waren 43 Se-
kunden mehr als im Placeboarm 
(das Scheinmedikament zeigte wie 
so oft auch eine gewisse Wirkung). 
Die Zeit bis zur Erschöpfung oder 
bis zur stabilen Angina wurde eben-
falls signifikant gesteigert. 

Es besteht gewiss kein Mangel 
an Wirkstoffen, die Menschen mit 
stabiler Angina pectoris Linderung 
verschaffen. Doch die niedrigen 
 Tagestherapiekosten machten Allo -
purinol zu einer kostengünstigen 
 Alternative von hoher Sicherheit, 
argumentieren die schottischen Me-
diziner. Allopurinol sei besser ver-
träglich als Nitrate und Betablo-
cker, die bei den Patienten häufig 
Kopfschmerzen auslösten. Und in-
folge der langjährigen Erfahrungen 
mit dem Medikament seien keine 
unangenehmen Überraschungen zu 
erwarten. Allerdings müsse die 
Wirksamkeit für die neue Ziel- 
gruppe erst noch in größeren Studi-
en belegt werden. rme

wünschenswerten Eigenschaften sind 
derzeit noch lange nicht erreicht. Ein 
umfassendes Qualitätssicherungssys-
tem – sowohl für die Herstellung als 
auch für die Anwendung – ist überfäl-
lig. Hier ist der Anwender gefordert, 
künftig kritische Fragen zu stellen. ■
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